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Licht am Ende des Tunnels
Oft ist es schwer, den Zusammenhang airischen berufllcher
Tätigkelt und AGbruch einer Krankheit nachzuwei$en. Umso
gllicklicher sind zrvei Mandanten, die nach Jah!€n vor Gericht
Recht und letztlich Geld erhieften.

Für Manfred Clasen ging es beruflich 35 Jahre lang nur bergauf:
Feuerwehrmann, Oberfeuerwehrmann, Brandmeister,
Obeörandmeister, Häuptbrandmeister, Brandoberinspektor.
Leidenschaftlich arbeitete der Beamte als Fahrer von
Löschfahzeugen, er wartete EinsaEfahrzeuge und Geräte, er war
als Ausbilder eingesetzt und schließlich auch als Maschinist auf
Löschbooten der Hamburger Feuerwehr. Bis ihm im Mäz 2002
bei einer aöeitsmedizinischen Routine-UnteFuchung eine
sc+rlimme Diagnose mitgeteilt wurde: Asbestose, eine
Lungenerkrankung, ausgelöst durch eingeatrneten Staub des
Werkstofis Asbest. Dieser fand in den 1980er Jahren in der

(links) Recht: Mit Hilfe von Teamleiter Henning
Hansen (rechts) erkannte das Verwaltungsgericht
dessen Asbestose als im Dienst verursachte
Krankheit an.

Bauindustrie Verwendung, aber auch in Schutzkleidung und Fittem von AtemschuEgeräten bei der FeueMehr.

Heute istAsbest verboten. Nur nützte das dem Feuerwehrmann nicht viel. Das Universit€itsklinikum Lübeck, das die
Krankheit diagnostizierte, erstiattete bei der FeueMehr eine Äztliche Anzeige über eine Berufskrankheif . Es könne
nicht ausgeschlossen werden, dass der Erk€nkto bei der Bekämpfung von Bränden oder bei seiner Tätigkeit als
Bootsführer und Maschinist Asbeststaub ausgesetzt gewesen sei. Das Personalard der Stadt Hamburg lehnte die
Anerkennung der Asbestose als Dienstunfall im Sinne von $ 31 Abs. 3 Gesetz über die Veßorgung der Bearnten und
Richter des Bundes (BeamtVG) ab. Begrundung: Die Tätigkeit als Feuerwehrmann sei nicht generell als gefährdend
anzusehen und es sei keine erhöhte Asbest-Exposition festzumacüen.

Hohe Asbestbelastung auf Löschbooten

Mit Hilfe der DGB Rechtsschutz GmbH klagte der Beamte vor dem Verwaltungsgericht Hamburg gegen die
Nichtjanerkennung als Berußkrankheit. Es dauerte acht Jahre, aber schließlich gewann der ErkranKe im März 201'1 den
Prozess. Zwar könne nicht generell bei der Tätigkeit als Feuenivehrmann von einer erhöhten Asbestosegefährdung
ausgegangen werden, anders jedoch bei einer Tätigkeit im Maschinenraum der Feuerwehrschiffe. Diese wurden erst
Ende der 1 980er Jahre asbestsaniert. Das Gericht zog den von den Berußgenossenschafren herausgegebenen
,Faseneport 2007' heran, der flir die bloße Anwesenheit im Maschinenraum eines asbestbelasteten Schiffes das
Achtfache der allgemeinen Belastung ausweist. ,Das Verwaltungsgericht hat sich zwar sehr viel Zeit gelassen, es hat
den Sachverhalt aber auch sorgfältig ermittef, fasst Henning Hansen, Teamleiter bei der DGB RechtsschuE GmbH in
Hamburg, zusammen, der den Kläger vor dem Verwaltungsgericht verbat. "Die Träger der gesealichen
Unfiallversicherung lehnen viele Anträge ab, und der Einzelne ist angesichts der komplizierten medizinischen Fragen
und des Umstandes, dass die tatsächliche Exposition jahzehntelang zurückliegt, off hilflos', weiß derTeamleiter aus
Erfahrung. ,Wr Juristen arbeiten in solchen Fällen eng mit Selbsthilfegruppen türAsb€stose zusammen und nuEen
auch deren medizinischen Sachverstand.'

Satte Nachzahlung nach 17 Jahren

Um eine Rente aus der gesetzlichen Unfallversicherung ging es auch bei V\bfgang Pankow. Der Jurist aus dem DGB
Rechtsscfrutz-Büro Hagen vertrat einen Mandanten, der sich 1 991 bei einem Arbeitsunfall das Kahnbein der rechten
Hand gebrochen hatte. Als sich in den FolgejahEn die Beschwerden des Verunfallten verschlimmerten und er seine
Hand kaum nocft einsetzen konnte, in der sich eine schwere Arthrose mit starken Schmerzen bis in den Arm hinauf
gebildet hatte, klagte er auf Rente nach einer Minderung der EMerbstätigkeit (MdE) von 20 v. H.

Nach Austauscfi von Gutachten und noch mehr Gutachten konnte sich der ErkranKe freuen: Das Sozialgericht
Dortmund Sprach ihm eine Nachzahlung von mehr als 16.000 Euro sowie eine Eruerbsminderungsrente von rund 350
Euro monatlich zu. ,Für uns war es ein schöner Erfolg, dass unser Mandant auch 17 Jahre nach seinem Unfall eine
ordentliche Rente erhielt - wir kenn€n genug Fälle, in denen die Gerichte einen Unfall nicht als Arbeitsunfall
anerkennen", sagt Jurist Pankorv.

VeMaltungsgedcht Hamburg, zugestelft am 1. Juni 2011, Aa- 21 K 2598n5
Sozialgeicht Doftmund am 1 8. Februat 201 I , Az. S 17 U 177/09

Berufskrankheiten
. Die Anerkennung einer Erkrankung als Berufskrankheit bringt den Betroffenen Vergünstigungen, die den

Aöeitsalltag erleichtern oder Rentenansprtiche begrunden können.
. Der Rentenausschuss der Berußgenossenschaft als Trägerin der gesetzlichen Unfallversicherung

entscheidet bei Arbeitnehmem und Angestellten über das Vorliegen einer Berußkrankheit, bei Beamten
der Diensthen.

. lm Vorfeld wird ein Feststellungsverfahren mit Einschaltung eines medizinischen Sachverständigen
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